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I
Senats-Protokoll - Procès-verbal du Sénat

Processo verbale del Senato

Protokoll der 62. Sitzung
des Senats der

Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft
im Bundeshaus, in Bern, am 27. 5. 1967,

Beginn 10.15 Uhr

Vorsitz: Prof. Dr. Paul Huber, Basel, Zentralpräsident
Präsenz: 55 Senatoren resp. deren Stellvertreter

Traktanden:

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten
2a. Vortrag von Herrn Prof. E. Stiefel, Präsident der

Kommission für Weltraumforschung
2b. Vortrag von Herrn Prof. Dr. F. Kobold über die IUGG-

GeneralverSammlung 1967
2c. Vortrag von Herrn Prof. P. Miescher (USA) wird im

wissenschaftlichen Teil der Verhandlungen publiziert3. Konstituierung des Büros
4. Protokoll der 61. Senatssitzung
5. Ausserordentliche SNG - Mitglieder (Chemie)
6. Statutenrevision
7. Erhöhung des Beitrages der SNG von Fr 25.000.-- auf

R* 50.000.— an das Stiftungskapital der Stiftung pro
Nationalparkhaus

3. Jahresversammlung 1967 in Schaffhausen, Festsetzung des
Programms

9. Genehmigung der Rechnung für 1966
10. Voranschlag für 1968 - Festsetzung des Jahresbeitrages

1968
11. Bundeskredite 1968
12. Jahresversammlung 1968 - Wahl des Jahrespräsidenten
13. Modus für die Wahl von Ehrenmitgliedern
14. Konstituierung und Wahl der Kommission für Wissanschafts-

förderung
15. Wahlen der bisherigen 19 Kommissionen
16. Jeunes chercheurs -und Studenten
17. Verschiedenes
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1. Die Eröffnungsworte des Zentralpräsidenten und der Vortrag
von Prof, E. Stiefel sind anschliessend im Wortlaut beigefügt.

Der Vortrag von Prof. P. Miescher ist im
wissenschaftlichen Teil der Verhandlungen der SNG veröffentlicht.

2. Prof. F. Kobold berichtet über die Generalversammlung 1967
der IUGG, deren Durchführung in der Schweiz grossen
Schwierigkeiten begegnet ist.

3. Konstituierung des Büros.. Protokollführer: Dr. R. Morf.
Stimmenzähler: Prof. Nüesch Lind Dr. Burri.

4. Protokoll der 61. Senatssitzung. Das von Prof. L. Vonder-
schmitt verfasste und auf Seite 9 der Verhandlungen 1966
gedruckte Protokoll der 61. Senatssitzung wird genehmigt
und verdankt.

5. Ausserordentliche Mitglieder (Schweizerische Chemische
Gesellschaft).

6. Statutenrevision.
Schon zu Beginn seiner Tätigkeit hatte der Zentralvorstand
darauf hingewiesen, dass es wünsehbar wäre, wenn sämtliche
Mitglieder der Fachgesellschaften automatisch Mitglieder
der Schweizerischen Naturforsehenden Gesellschaft würden.
Damit würden administrative Vereinfachungen erzielt. Die
SNG würde mehr bekannt und damit an Bedeutung und Einfluss
namentlich bei den Behörden gewinnen. Der Vorstand der
Schweizerischen Chemischen Gesellschaft und ganz Desonders
ihr derzeitiger Präsident Prof. A. Wettstein, Riehen, haben
die Initiative ergriffen und den Vorschlag gemacht, dass
sämtliche Mitglieder der Schweizerischen Chemischen Gesellschaft

automatisch auch Teilmitglieder der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft werden. Der Zentralvorstand
hat in seiner Sitzung die Frage gründlich studiert. Er be-
grüsst die Initiative der Chemiker und stellt nun dem Senat
den Antrag, das Gesuch der Schweizerischen Chemischen Gesellschaft

zu verdanken und in empfehlendem Sinne an die
Jahresversammlung weiterzuleiten. Der Zentralpräsident, in der
Einleitung zur Behandlung dieses Geschäftes, weist darauf
hin, dass die gute Gelegenheit dieser erfreulichen Initiative

benützt werden müsse, dass die Chemiker einen guten
Anfang gemacht hätten, der früher oder später vielleicht
auch von andern Fachgesellschaften nachgeahmt werde. Die
Einführung einer neuen Kategorie von Mitgliedern verlangt
eine Statutenänderung. Der Zentralpräsident schlägt deshalb
vor, die beiden Traktandenpunkte 5 und 6, die eng miteinander
zusammenhängen, gemeinsam zu behandeln, und er eröffnet die
Diskussion über die beiden Geschäfte. An der ausführlich und
lebhaften Diskussion beteiligen sich namentlich die Herren
Sauter, de Quervain, Chodat, Freiknecht, Mercier, Baer und
Studer, sowie Frau Dr. Aebi. Es werden hauptsächlich Bedenken
und Vorbehalte angemeldet. Es wird befürchtet, dass der
gesamte Charakter der SNG geändert werden könnte, dass die
Mitgliederzahl der ordentlichen Mitglieder rapid zurückgehen
könnte und dass Ungleichheiten in der Behandlung der
verschiedenen Mitgliederkategorien zu Unstimmigkeiten Anlass 6



geben könnten. Anderseits weist Dr. Feitknecht darauf hin,
dass die gegenwärtige glückliche Konstellation in der
Schweizerischen Chemischen Gesellschaft ausgenützt werden
sollte, in einem spätem Zeitpunkt könnten vielleicht die^
Chemiker kein grosses Interesse an der SNG mehr zeigen. Die
notwendigen Ergänzungen und Korrekturen in den Statuten
gaben ebenfalls zu verschiedenen Bemerkungen Anlass. Während
der Zentralvorstand der Ansicht ist, dass die Statuten
flexibel gehalten werden müssen, damit Gelegenheit geboten
wird, für jede Fachgesellschait die bestmögliche Lösung zu
finden, wünschen einzelne Redner eine ganz präzise Fassung.
Einwände werden ernoben gegen die Bezeichnung "ausserordentliche

Mitglieder". Man einigt sich darauf, die neue Kategorie

Mitglieder als Teilmitglieder zu bezeichnen. In einer
Probeabstimmung versucht sich der Zentralpräsident ein Bild
zu machen über die Ansichten der Versammlung. Die grosse
Mehrheit der Senatoren ist grundsätzlich damit einverstanden,
dass eine neue Kategorie Mitglieder geschaffen werde, dass
die Statuten entsprechend abgeändert beziehungsweise ergänzt
werden und dass der Jahresversammlung in Schaffhausen ein
detaillierter Vorschlag unterbreitet werden muss. Was nun
die Statutenänderungen betrifft, werden die Paragraphen 5,
8 und 15 in einer namentlichen Abstimmung gutgeheissen. Die
Aenderungen lauten wie folgt:
Alter Text: Neuer Text:
Paragraph 5

Einzelmitglied der Gesell- Einzelmitglied der Gesellschaft
schaft kann werden, wer kann werden, wer Kenntnisse
Kenntnisse in irgendeinem in irgendeinem Fache der
Fache der Naturwissen- Naturwissenschaften oder der
schaften oder der Mathema- Mathematik erstrebt oder ge-
tik erstrebt oder geneigt ist, neigt ist, an den Aufgaben der
an den Aufgaben der Gesell- Gesells chaftemitzuw4--ken.
schaft mitzuwirken.
Wer als Mitglied aufgenommen
zu werden wünscht, muss
entweder von einer Zweiggesellschaft

oder von zwei
Mitgliedern der Gesellschaft
beim Zentralvorstand schriftlich

angemeldet werden.
In der Anmeldung sind Vor-
und Familienname, Geburtsdatum,

Bürgerort, Amt oder
Beruf, eventuell Spezialfach,
sowie die genaue Adresse
anzugeben. Ferner ist
mitzuteilen, ob der Angemeldete
Mitglied einer Zweiggesellschaft

(s. § 15) ist.

Wer als Mitglied aufgenommen
zu werden wünscht, muss entweder

von einer Zweiggesellschaft
oder von zwei

Mitgliedern der Gesellschaft beim
Zentralvorstand schriftlich
angemeldet werden.
In der Anmeldung sind Vor- und
Familienname, Geburtsdatum,
Bürgerort, Amt oder Beruf,
eventuell Spezialfach, sowie
die genaue Adresse anzugeben.
Ferner ist mitzuteilen, ob
der Angemeldete Mitglied einer
Zweiggesellschaft (s. § 15)
ist. 7



Zu Kolekktivmitgliedern als
Förderer der Gesellschaft
können vom Zentralvorstand
Firmen, Vereine und
Körperschaften aufgenommen werden,
welche die Bestrebungen der
Gesellschaft unterstützen
und einen Jahresbeitrag
entrichten, der mindestens
zehnmal so gross ist wie der
jährliche Beitrag der
Einzelmitglieder • Sie bezeichnen
einen Vertreter, dem die
gleichen Rechte zustehen wie
einem Einzelmitglied, Die
Anmeldung und Aufnahme neuer
Kollektivmitglieder erfolgtin gleicher Weise wie bei
den Einzelmitgliedern.
Die Mitgliederbeiträge der
Kollektivmitglieder werden
wie diejenigen der Einzel-
mitglieder fällig.
Paragraph 8

Die Mitgliederversammlung
beschliesst die Höhe des
Jahresbeitrages.
Studenten, die sofort als
Mitglieder in die SNG
aufgenommen zu werden wünschen
und einen ihrer Professoren
unter ihren Paten haben,
zahlen während drei
aufeinanderfolgenden Jahren
einen Mitgliedbeitrag in
der Höhe der Hälfte des
gewöhnlichen Mitgliedsbeitrages.

Durch einmalige Einzahlung
von 20 Jahresbeiträgen wird
jedes Mitglied von der
Aufnahmegebühr und von ferneren
Jahresbeiträgen befreit. Es
wird hiedurch Mitglied auf
Lebenszeit.

Zu Kollektivmitgliedern als
Förderer der Gesellschaft
können vom Zentralvorstand
Firmen, Vereine oder
Körperschaften aufgenommen werden"7
welche die Bestrebungen der
Gesellschaft unterstutzen und
einen Jahresbeitrag entrichten,ïïëPF vom Zentralvorstand
festgesetzt wird. Sie bezeichnen
einen Vertreter, dem die
gleichen Rechte zustehen wie
einem Einzelmitglied. Die
Anmeldung und Aufnahme neuer
Kollektivmitglieder erfolgtin gleicher Weise wie bei den
Einzelmitgliedern.

Die Mitgliederbeiträge der
Koliektivmitglieder werden wie
diejenigen der Einzelmitglieder

fällig.

Die Mitgliederversammlung
beschliesst die Höhe des
Jahresbeitrages

Studenten, die sofort als
Mitglieder in die SNG aufgenommen
zu werden wünschen und einen
ihrer Professoren unter ihren
Paten haben, zahlen während
drei aufeinanderfolgenden
Jahren einen Mitgliedsbeitrag
in der Höhe der Hälfte des
gewöhnlichen Mitgliedsbeitrages.

Durch einmalige Einzahlung
eines Pauschalbetrages, der
jeweilen von der Jahresversammlung

festzusetzen ist,wird jedes Mitglied von der
Aufnahmegebühr und von
ferneren Jahresbeiträgen befreit.
Es wird hiedurch Mitglied auf
Lebenszeit.
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Paragraph 15

Kantonale oder lokale allgemeine

naturforschende
Gesellschaften, sowie schweizerische

naturwissenschaftliche
oder mathematische

Facngesellschaften können auf
ihr Gesuch mit Empfehlung des
Zentralvorstandes von der
Mitgliederversammlung als "Zweig-
gesellscnaften" aufgenommen
werden.

Dem Aufnahmegesuch sind die
Statuten und das Mitgliederverzeichnis

beizulegen.

Kantonale oder lokale allgemeine

naturforschende
Gesellschaften, schweizerische
naturwissenschaftliche oder
mathematische Fach^esell-
schaften und schweizerische
wissenschaftliche Gesell-
schaften im Ausland können
auf ihr Gesuch mit Empfehlung
des Zentralvorstandes von der
Mitgliederversammlung als
"Zweiggesellschaften" aufgenommen

werdenT

Dem Aufnahmegesuch sind die
Statuten und das Mitgliederverzeichnis

beizulegen.
Dagegen ruft der neue Paragraph 15 bis eine grosse Diskussion

hervor. Vom Zentralvorstand aus wird vorgeschlagen,
die Kompetenzen entsprechend an den Senat zu delegieren statt
an den Zentralvorstand, wie das im Vorschlag angegeben war.
Mit allen gegen 4 Stimmen wird beschlossen, die letzte
Bereinigung der Texte für die Statutenrevision auf dem
Korrespondenzwege vorzunehmen und dann der Jahresversammlung
vorzulegen

7. Vor Jahren hat der seinerzeitige Zentralvorstand sich bereit
erklärt, im gleichen Masse wie Eidgenossenschaft und Schweiz.
Naturschutzbund an das Stiftungskapital der Stiftung pro
Nationalparkhaus Beiträge zu leisten. Seinerzeit war
grundsätzlich ein Betrag von fr 25.000.— durch die Jahresversammlung

bewilligt worden. Es handelt sich nun darum, dass der
Senat das frühere Versprechen einlöst und ohne Gegenstimme
wird der Beschluss gefasst, einen weitern Betrag von
fr 25.000.— an das Stiftungskapital der Stiftung pro
Nationalparkhaus von Seiten der SNG beizutragen. Gesamtbetrag

somit fr 50.000.—.

8. Jahresversammlung in Schaffhausen.
Der Jahrespräsident Dr. Hübscher, referiert ausführlich über
das Programm und ermahnt die Präsidenten der Fachgesellschaften

rechtzeitig ihre Vorschläge für das wissenschaftliche
Programm einzureichen, damit das endgültig bereinigte

und detaillierte Programm an alle Mitglieder versandt werden
könne. Das Programm für Schaffhausen wird genehmigt und die
Ausführungen des Herrn Dr. Hübscher verdankt. Die Jahresversammlung

beginnt am 29. 9. um 14.15 Uhr in der Rathauslaube.
Die administrative Sitzung findet um 14.30 Uhr statt. Das
wissenschaftliche Programm für den Samstagmorgen betrifft
die Litho-, Hydro- und Athmosphäre.
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9. Jahresrechnung.
Die gedruckte Jahresrechnung, ausgestellt vom Zentral-
quästor liegt vor. Prof. W. Habicht berichtet über einige
Punkte und meldet, dass die Mehrausgaben von fr 8.117.48
durch Entnahme aus dem Fonds Helene Cécile Rübel sowie aus
dem Zentralfonds gedeckt werden. Das beträchtliche Defizit
von über fr 8.000.— und die Tatsache, dass die Rechnungen
regelmässig mit erheblichen Defiziten abgeschlossen haben,
gibt zu grossen Bedenken Anlass. Trotzdem die Basler
Chemischen Firmen und die Schweizerische Treuhandgesellschaft

die SNG durch ihre grosse Hilfe wesentlich unterstützt

haben, war es nicht möglich, eine ausgeglichene
Rechnung zu erzielen. Die ordentlichen Einnahmen decken
nicht einmal die Ausgaben für die Druckkosten, die
regelmässig von Jahr zu Jahr höher werden. Die Rechnungsrevisoren

beantragen, Abnahme der Rechnung und Dechargeerteilung
an den Quästor unter Verdankung seiner Arbeit. Der Senat
beschliesst entsprechend diesen Anträgen ohne Gegenstimme.

10. Der Voranschlag 1968, von Prof. W. Habicht verlesen, rech¬
net mit Einnahmen von fr 44.020.— und Ausgaben im Betrage
von fr 58.620.—. Entsprechend den Bemerkungen, die unter
Punkt 9 bereits gemacht wurden, beantragt der Zentralvorstand,

dass die Jahresbeiträge wie folgt erhöht werden
müssen:

Ordentliche Mitglieder fr 25
Kollektivmitglieder mindestens fr 200.—
Beitrag für Mitglieder auf Lebenszeit fr 400.—
Dieser letztere Vorschlag bedarf einer Aenderung der
Statuten. Die Diskussion wird eröffnet und aus der Versammlung
wird die Erhöhung des Beitrages von fr 15.— auf fr 25.— zum
Teil kritisiert. Schon der Zentralvorstand in Zürich hatte
sich mit dem Gedanken einer Erhöhung der Beiträge befasst,
und wollte dieses unangenehme Geschäft den Baslern überlassen.

Die Situation in Basel, wo die Gesellschaften der
Chemischen Industrie und die Treuhandgesellschaft dafür
sorgen, dass die administrativen Kosten auf ein Minimum
reduziert werden, sind als Ausnahmen anzusehen und es wird
einem künftigen Zentralvorstand sehr schwierig fallen,
ähnlich günstige Voraussetzungen zu schaffen. Deshalb ist es
dringend notwendig, dass schon jetzt die Jahresbeiträge
entsprechend erhöht werden. Mit allen gegen vier Stimmen wird
dies beschlossen und der Antrag an die Jahresversammlung,
die hiefür zuständig ist, entsprechend gutgeheissen.
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11. Bundeskredit 1968.
Für das laufende Jahr 1967 haben die Bundesbehörden das
Gesuch der SNG im Betrage von fr 917.000.— auf die Summe
von fr 750.000.— reduziert. Der Voranschlag der SNG für
die Bundeskredite 1968 beziffert sich auf fr 848.400.—.
Der Senat beschliesst ohne Gegenstimme, dass die gesamte
Summe verlangt werde und dass der Zentralpräsident bei dem
Departement des Innern und dem Finanzdepartement vorstellig
werde um der Wissenschaft, ihrer Bedeutung gemäss, den
bescheidenen Betrag von Fr 848.400.— zu sichern.

12. Jahresversammlung 1968.
Der Präsident der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft

Pater Colestin Merkt, ladet die SNG ein, ihre
148. Jahresversammlung vom 27. - 29. September 1968 in
Einsiedeln abzuhalten. Turnusgemäss sollen Samstag in drei
Hauptvorträgen die exakten Wissenschaften (ohne die Chemie)
behandelt werden. Die Mitteilung von Pater Colestin Merkt
wird mit Akklamation verdankt und Pater Colestin Merkt zum
Jahrespräsidenten 1968 gewählt.

13. Ehrenmitglieder.
Infolge Zeitmangels wurde dieses Traktandum nicht
behandelt

14. Konstituierung und Wahl der Auslandskommission zur Wissen¬
schaftsförderung
Für diese Kommission werden folgende Mitglieder
vorgeschlagen und gewählt:
Prof. AVE. Renold, Genf, Präsident
Prof. K. Akert, Zürich
Prof. P. Diehl, Basel
Prof. U. Hochstrasser, Bern
Dr. B. Mach, Genf
Prof. A. von Muralt, Bern
Prof. R. Schwyzer, Zürich

15. Der Amtsantritt beginnt für sämtliche Kommissionen am
1. Januar 1968. Die Amtsdauer beträgt 6 Jahre.

16. Jeunes chercheurs und Studenten.
Einer frühern Anregung Folge leistend, hat der Zentralvorstand

vorerst einmal an der Universität Basel mit der
jungen Generation Kontakt aufgenommen und die Vertreter der
sehr verschiedenen Fachschaften zu einer Sitzung eingeladen.
Es wird nun versucht, die Basler Studenten speziell nach
Schaffhausen einzuladen um einen Anfang zu machen, damit
auch die Studenten im vermehrten Masse für die Interesse der
SNG und ihre Arbeiten gewonnen werden könnten.
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17. Herr Prof. Huggel, Präsident des Organisationskomitees,referiert kurz über die Generalversammlung der TUBS, die
in Montreux vom 13. - 17. September 1967 stattfindet.
Schluss der Sitzung: 13.30 Uhr.

Der Protokollführer: Dr. Rudolf Morf
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